
 
 
 

 

Beschluss    

 

  

der  11.  Landesdelegiertenversammlung  

  

Hartz-IV-Reformen werden nicht zurückgenommen oder 

aufgeweicht 

 

 1 

Die Landes- und die Bundesregierung werden aufgefordert, keinerlei Rücknahme oder 2 

Aufweichungen der Hartz-IV-Reformen zu dulden, mit Ausnahme der Heraufsetzung des 3 

Schonvermögens 4 

 5 

Begründung: 6 

Die Reaktion von Teilen der Bevölkerung auf die Hartz VI Reformen hat gezeigt, wie schwer es ist, einmal 7 

verteilte soziale Wohltaten wieder zurück zu nehmen.  8 

Das Prinzip notwendiger sozialer Umverteilungen zur Stützung Bedürftiger Menschen in unserer 9 

Gesellschaft durch Leistungsträger muss sich danach richten, welche Leistungen die Leistungsträger 10 

(Arbeitnehmer und Arbeitgeber) erbringen können, ohne dass wir die Basis für deren Motivation und deren 11 

wirtschaftliche Grundlagen gefährden, sonst ruinieren wir die Basis für unser aller Wohlstand und die 12 

Zukunft unserer Kinder. Das Schonvermögen muss insbesondere für ältere Arbeitnehmer heraufgesetzt und 13 

gesichert sein.  14 


